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Die Freıiheıt ı der Kıirche
IRSCHMANN o

Das Gespräch ber die Freiheit ıin der Kirche wird heute vielen Stellen gx_
führt, nıcht ı guten Atmosphäre. Manche haben Angst davor,
VOL allem CS der Offentlichkeit führen. Das Wort V'O der Freiheit, INCL-
NeIl SIC, ist leicht milfverständlich. Um solche Mildverständnisse abzuschir-
CNn, bedürfe 6S SOZUSASCH gleichen Atemzug der Versicherung, da{fs selbst-
verständlich nıicht die Freiheit ı inne der Willkür gemenmnt SCL, nıcht z
schrankenlose. Kreihelt, nicht 6116 Freiheit, 1e I Gegensatz stehe Bin-
dungen, Traditionen, Ordnungen, Institutionen, Autoritäten qlg ob nıicht
jedes einzelne auch dieser Worte ebenso dem Mifßverständnis ausgesetZt,
ebenso abschirmungsbedürftigwäre! DDas OrTt VO der Freiheit, IHNEeC11N6' S1IC,
‚esonders VO der Freiheit ı der Kıirche, werde leicht milßbraucht;: V!|  —

decke a leicht 61116 Aufsässigkeit, mancherlei Formen des Ressenti-
tiıments, zumal des laikalen oder. antiklerikalen; rieche leicht ach Indi-
vidualismus un Subjektivismus, WENN nicht a ach C11EeIN protestantisie-
renden Kirchenbegriff wiederum als ob nicht hiınter dem Schweigen über
die Freiheit, hinter der Angst, VO ihr reden, sıch schlimme Dinge
verstecken könnten! Die Rede VO der Freiheit ı der Kirche, S! befürchten
manche, gefährde a leicht die Einheit der Gläubigen i dieser Welt, der
die streitende Kirche dem lebensnotwendigen (+esetz der Disziplin jeder
Streitmacht stehe . wiıederum als ob nicht beim Schweigen ber die Frei-
neit, und das gerade heute ach der Fülle falscher un einseltiger Einheits-
parolen, der rechte Sinn und die rechte Gestalt der Einheit iil der Ksıirche
‘ ährdet werden: könnten! Allzu leicht, befürchten andere, schleiche sich
auch die ede VO der Freiheit, zumal ı die Forderung ach der Kreiheit
das 1ılt des ‚„„Liberalismus‘‘ das kirchliche Denken un Handeln als ob
nıcht die (Gefahr des Liberalismus ebenso wüchse, WCILHN den ‚„„Liberalen“‘
überlassen bleibt, allein TOS V O  = der Freiheit denken, reden und sich
11NIMMNer wlieder ihr bekennen! Dann erscheint 6S geradezu als unglaub-
würdig, WL ausgerechnet die Kirche qls Verkünderin un Hüterin der Frei-
heit, nicht IU  ms der Freiheit für sich, nıcht 11LUFLr der Freiheitder Menschen 1
weltlichen Bereich auf Grund ihrer erlösenden Botschaft, sondern auch als
Verkünderin-der Kreiheit 1 ihr selbst auftritt.

Wir sollten diesen Kindruck S CWISSCH Unfreiheit i der Kirche bei
manchen, bei allzu vielen ihrer Glieder heute weder leugnen och bagatelli-
S1CTEN noch rasch- unı robust darüber‘ hinweggehen. Dafür sind die Aus-
drucksformen und Auswirkungendieses Kindrucks jel bedeutsam für die
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Lebendigkeit Glaubensund die werbende raft uUuNsereES apostolischen
Zeugnisses.

Diese Unfreiheit äaußert sich eiwa dem verbreiteten Fehlen des Muts, die
sSogenannten ‚„heißen Eisen““ Apostolates anzugehen Solche ‚„heiße
Eisen gibt Fülle Sie häufen sich die Veränderung der äußeren Be-
dingungen des Wirkens der Kirche der Welt Überprüfung ihrer
bisherigen Haltungen und ihrer bisherigen Arbeitsformen drängt. Gewi1ß, CS

gibt C110 alsche Kapitulation VOLr der Macht falscher Tatsachen. Es gibt aber
auch C111 falsches Festhalten überfällig gewordenen Wormen, das die Kon-
tinutät des echten (Geistes gefährdet.

S0 hat sich 7 das Verhältnis der katholischen Kirche den evangeli-
schen Christen eute mıiıt der Tatsache qauseinanderzusetzen da{fßs die Entwick-
Iune ihres Glaubensverständnisses, ihres Verhältnisses en irdischen Ord-
n  SCH, besonders Gesellschaft und Staat ber auch die Entwicklung 19085

C L CISCHEN Glaubensverständnisses, uUunNseres e€19: Verhältnisses Staat
und Gesellschaft und der aufßeren Bedingungen uUuNseres Zusammen-
lebens den etzten Jahrzehnten Cue Formen der Zusammenarbeit möglich
un notwendig gemacht hat In der Entfaltung dieser Formen €1  CHh WITLT

katholische Christen nıcht selten C111C eigentümliche Befangenheit und
Angst der nehmen WIL das Verhältnis der Kirche den politischen Par-
e1en Deutschland Das erhältnis der Katholiken ZUuU  _ CDU ist nicht das
gleiche W1C ZU alten Zentrum oder Bayerischen Volkspartei Die TeL-
tere Zusammenarbeit mıiıt Nichtkatholiken, auch mit Menschen, die UuNns welt-
anschaulich recht fernstehen. hat zumal bel dem Trend Z Zweiparteien-
system Fragen aufgeworfen, denen WITr ulls heute stellen 1e sozial-
demokratische un die ıberale Parte1 VO  am heute sınd nıcht mehr w as S16

den ZWAaNZISCI Jahren Warcn, und ihre weltanschauliche Programmatik ist

augenscheinlich Fluß Wir brauchen differenziertere Stellungnahme
der Katholiken diesen Entwicklungen und dürfen die ausgiebige Diskus-
SsS1O0ON der amıt aufgeworfenen Fragen nicht Außenstehenden nd unzuläng-
lichen Konventikeln überlassen Die Diskussion ber Programm un: Korm
der Arbeit der Kirche den gewerkschaftlichen RHRaum hinein gehört ebenso
hierher W1C die Diskussion ber die Frage, welcher Korm und welchem
Umfang der Vergangenheit bewährte Bildungseinrichtungen oder Rechts-
regelungen zwischen Staat und Kirche heute beibehalten oder weıter ent-
wickelt werden INUSSEHN uch die Krage des Verhältnisses der verschiedenen
Urganisationsprinziıpien und -formen der katholischen Kräfte heutigen
Deutschland etwa des Verhältnisses der Verbände der diözesanen und
pfarrlichen Arbeit, ist nıcht frei VO  am empfindlichen Stellen, die trotz der
Dringlichkeit ihrer Behandlung nicht recht aNnSCHANSCH werden. Die Beispiele
lassen sich mehren.

Die Holge dieser unter uns verbreıteten Unfreiheit ı Angehen al] dieser
Fragen hbelastet nicht 19808  — die verantwortungsfrohe Initiative, den Mut

Risiko das unvermeidlich ıst W O 1LEr sich echtes Leben meldet; “ 1 C
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führt auch der Gefahr eiINer oberflächlichendiplomatischen oder politi-
schen Abglättung der Gegensätze und ihrer Verdrängung mıt all deren krank-
haften Folgen. Sie macht die Christen anfällig gegenüber ]JENECHN M

Herrn selbst verurteilten dem heutigen Leitgelst gemäßen Sicherheits-
komplex un! verschiebt das Schwergewichter Aktion VO  a} der gelıstıgen
Leistung starker Persönlichkeiten un lebendiger Bewegungen autf mOS -
lichst reibungsloses Funktionieren VO  5 Organisationen und Apparaten Es be-
steht die Gefahr, dafß dabei die Systeme der Koordination stärker werden als
die Lebendigkeit dessen, W as koordinieren WAare. Der weltlichen DBe-
reich oft beobachtete circulus V1t10SUS, da{fßs die Müdigkeit der freien Kräfte
die Verantwortung den Funktionären überlä{ist und dafß eren zunehmender
Einflu{fß ı1mMMer WEN1ISECET wirkliche Mitarbeiter anzusprechen veErma$S, schleicht
sich auch hie und da Formen der kirchlichen Arbeit CLIL. In Verbindung
damit wächst die unkritische Haltung  F}  cgegenüber den objektiven Schwächen
un (>efahren UNsScCIEL CISCHCH Position. An die Stelle gelstiger Entscheidun-
C die echtem Kingen ge1lstiger Kräfte vorbereitet un ausgetragen WEI -

den, 51 der willenshafte Kurzschlufßs der, indem den Knoten zerhaut
STAa ihn lösen, weder der differenzierten Wirklichkeit die christlich

mMelıstern haben, och Gegnern gerecht wird Allzu leicht drängt
sich dabei der „Praktiker VOL un überspielt die langsame, geduldige Arbeit
der Theorie, auf die Dauer natürlich ZzUuUu Schaden der Praxis. —

Dazu verkümmert solchen Zeiten auch leicht die Fähigkeit und die
Pflege der der Kirche i all ihren Gliedern unentbehrlichen brüderlichen Tau-
rechtweisung Die angestaute Unlust Fehlern und Schwächen der Kirche
entlädt sich entweder kleinsten Kreisen, deren Atmosphäre gefährlicher
W eise dem Sti] des öffentlichen Sichgebens widerspricht hiıs Gefahr

Unglaubwürdigkeit oder kurzsichtigen Flucht die Öfftfent-
lichkeit (etwa der orm der .„„‚offenen Briefe die e1INe Briefe mehr sind
un: deren Offenheit durch die Einbeziehung der a  I1 Offentlichkeit
das Gespräch zwischen Partnern mıiıt Elementen der Unfreiheit be-
lastet).

Al dies ZEIST S Schwäche uUunser€es Glaubens. Denn zweiftfellos steht solche
Unfreiheit ıU Widerspruch ZU (Geist des Kvangeliums. „Wo der Geist des
Herrn ist, da ist Freiheit““ (2 Kor I, 1 2): 95  u Freiheit hat uns Christus be-
Ireit““ (Gal 1); „„ZUX Freiheit Brüder, se1d ihr berufen“‘ (Gal 13

Die christliche Freiheit 1sSt entscheidendes Geschenk des Heiligen Gei-
stTes die Glieder des geheimnisvollen Leibes des Herrn. Sie ist die eil-
nahme Königtum, Unabhängigkeit gegenüber den Ele-
menten der Welt un: der Knechtschaft unter ihren FKürsten. Sie trıtt die
Stelle der unifreien KReligiosität des Alten Jestamentes, deren Ausdrucks-
formen (zesetz mitbestimmt Waren durch die Herrschaft der Sünde, diese
ist nıcht 1Ur Mißbrauch sondern zugleich Verlust der wahren Freiheit Das
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Personsein ı1 der Kirche, das die Taufe vermittelt, ıst Inbegriff VOFrei-
heiten des Kindes niıcht des echtes Gottes. Diese Freiheit schließt
nıicht NUuUr das negatıve Element der Überwindung VOLL Sünde, Tod und Teufel

sich ; ihr positiver (sehalt ist 1e€ 1NTNeCIC Mächtigkeit der christlichen Person
ZUTT Verwirklichung ihres gottgewollten Beitrags Aufbau des Heiches
Gottes ı dieser VWelt. Was Hr den Menschen selbst göttlicher Auftrag ist,
das erschliefßst dem Christen SC11I1 Glaube; dieser ıst 1€ I]CI’'C Aufhellung der
Wirklichkeit, der der Mensch steht, VO Tichte (Sottes ausund zugleich
Cc1MN Impuls ZU. Handeln aus dem Licht Welche Stellung ı der Kirche und

der Welt als Jied der Kirche jeder einzelne Christ hat, das ıst ihm grund-
sätzlich durch den göttlichen Lebensgrund der Kirche, den Heiligen Geist,
VO  m her erschlossen.

ewil geschieht die gnadenhafte Vorbereitung un! Sicherung dieses lau-
CeNSs durch die Vermittlung des kirchlichen Lehramtes und die des
Glaubens durch das ZeugnIis 1 der Welt Unterordnung unter das Hirten-
amıt der Kirche ber sowohl die Tätigkeit des Lehramtes, die dem Glauben
vorausgeht und ihn VOTL Irrtum schützt, W1©C die Tätigkeit des Hirtenamtes,
die das äaulßere Lieben der Christen ı dieser Welt innerkirchlich ordnet, steht

Dienst dieser Freiheit des Glaubens der Kinder (Sottes: ihr herrscht
Christus als Könıig ber die Welt DNas eben AUS dem Glauben als Zeugn1is
der Christen ı dieser Welt ıst darum hbei aller Unterordnung des Gläubigen
unter das Lehr- und Hirtenamt der Kirche doch K Natur nach keine
blofße „„Exekutive“ der „Ausgliederung“ des A_po-stolates der Träger dieser
Gewalt. Recht un: Freiheit dieses Lebens WLG die Verantwortung ZU Zeus-
1115 sind mıt der Taufe selbst gegeben und werden nicht durch Hoheitsakte
der kirchlichen Amtsgewalt verliehen. ehr- und Leitungsgewalt bleiben
miıt der Freiheit der Christen verpflichtet. Sie finden S1IC VOL. S1e dienen ihrer
Reinerhaltung und ihrem geordneten Vollzug dieser Welt Der gleiche
Geist, er ı ihnen Werk ist, ist jedem Christen unmittelbar gegeben,
VCI1LIL auch anderer oOrm des Apostolates

Hs 15t eindrucksvall der Apostelgeschichte nachzulesen, dafß die erste

Verkündigung des kirchlichen Lehramts, die Pfingstpredigt des heiligen Pe-
trus, g&gcerade diese unmittelbare Geistmitteilung alle Gläubigen Z Ge-

genstand hat „„Hier ereıgnet sich, w as durch den Propheten Joel vorausgesagt
wurde: das wird geschehen Ende der JTage, spricht (GFott Ich werde VOIL

iNe1INEIN Geist ausgielßen über alles KFleisch. .. _ Üüber LLE1LIC Knechte und Mägde
will ich VO  m (Geist ausgielsen ] Tagen” (Ap Z VE15) >3Je'
dem wird die Oftfenbarung des (reistes zunutzen gegeben. 1)em C  CL, verleiht
der (5eist das Wort der W eisheit; dem andern das Wart der Erkenntnis SC-
mä{fßs demselben Geist FKinem andern den Glauben ı demselben. Geist,
andern die Gabe, heilen ı dem Geist, 1NeIN andern machtvall WILr-

kende Kräfte . _ dieses alles aber bewirkt und derselbe Geist, der

jeden zuteilt, W16 will*® el Kor 12. 7—11) In dieser Geistunmittelbarkeit,
dieser i1iNNEeICIl geistgewirkten Helle, diesem geistgewirkten Auftrag
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hegt der Grund für die Selbständigkeit der christlichen Entscheidung. Schon
der alttestamentlichen Prophetie erscheint S16 als C charakteristischer

Zug des Neuen Bundes, und der Hebräerbrief weist hin qauf die Weeissagung
des Jeremlas: „Dies ıst der Bund, den ich mıiıt dem Hause Israelach diesen
Tagen schließen werde, spricht der Herr Ich 8l H16 (sesetz 1 iıhren Sınn
Jegen und ı iıhr Herz schreiben .. . keiner soll Mitbürger, keiner
Bruder ehren und ihm Sa  € INUsSSeCH: erkenne den Herrn! Denn alle werden
mich erkennen, VO Kleinsten nter ihnen bis ZU Gröfßten“‘ (Jer 31 34:;
Hebr Ö, H—11).

Die Iradition der katholischen KFrömmigkeit unterstellt darum mıiıft Recht
C111 persönliche Führung des Lebens aller Gläubigen durch den Heiligen
(seist. Sie sieht der entscheidendsten Dienste dieser geistlichen Führung
darin, den Gläubigen persönlichen Erkenntnis des göttlichen Willens

führen S0 gibt der heilige J gnatius VO  > Loyola s“CINECEN „„‚Geıistlichen
Übungen‘“ dem Exerzitienmeister den RHat „Der Exerzitienmeister darf den
Exerzitanden nicht mehr ZU  - Armut oder Versprechen bewegen
suchen als deren Gegenteil, noch auch mehr CLNem Stande der .1Ner
Lebensweise qls CINCLr andern. Denn obgleich WILE außerhalb der Übungen
erlaubter- un verdienstlicherweise alle, die azu wahrscheinlich befähigt
sind, bewegen können, die Enthaltsamkeit, die Jungfräulichkeit, den Ordens-
stand und jede Art VO  > evangelischer Vollkommenheit erwählen, ıst CS

doch während solcher geistlicher Übungen angemessener IM viel besser; da{ißs
INa den göttlichen Wiıllen suche un: da{fßs der Schöpfer und Herr selbst sıch
der hm ergebenen Seele mitteile, S16 Liebe und Lobpreis

sich zıehe und SLC au} 7 Wiege beite, auf dem S LE ıhm fürderhin besser
dienen kannn Deshalb soll der Exerzitienmeister sich weder ZU och
ZUrTr andern Seite wenden oder hinneigen, sondern, e1iNer Waage gleich, sich

der Mitte halten und den Schöpfer mıt dem Geschöpf un: das Geschöptf
mıiıt SC1IHNEIN Schöpfer und Herrn unmittelbar verkehren lassen‘““ (Geistliche
Übungen, Vorbemerkung 15) Das Gesagte ilt zweiftellos nicht NUr VONn

den genannten, sondern VO allen anderen wichtigen Kntscheidungen ber die
orm des christlichen Zeugnisses, das Christ geben hat Ignatius he-
fürchtet nicht,. daß die Anerkennungder persönlichen Entscheidungsfreiheit
1er grundsätzlichen Konflikten mı1ıt der Autorität führe ;: ıst überzeugt,
‚„daß i Christus unsermHerrn, dem Bräutigam, und der Kirche, SCLHNeEer Braut,
derselbe(Geist wohnt, der ZU eil UNsSTeTr Seelen leitet und lenkt; denn
durch denselben (Geist Herrn, der die zehn Gebote gab wird auch un -

heilige Mutter, die Kirche, gelenkt un geleitet“ (ebd Regeln über die
kirchliche Gesinnung 13)

In der ehrfürchtigen Anerkennung der Wirksamkeit des (seistes den
Trägern des kirchlichen ehr- und Hirtenamtes durch die Gläubigen und ı
der ehrfürchtigen Anerkennung des Wirkens des gleichen (zeistes ı1 er 11116 -
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16  n} Führung aller einzelnen Gläubigen |bei ihrenreligiös bedeutsamen Ent-
scheidungen durch die Trägerkirchlicher Amter liegt das Geheimnis der
windung vieler der oben enannten Konflikte Das Vertrauen auf die Wirk-
samkeit des Geistes 1 einzelnen Gläubigen bewahrt den JTräger des kirch-
lichen Amtes VOL „Verantwortungskomplex” der das Iun und Lassen
des Gläubigen miıt allzu hemmenden Sicherungsklauseln der Abhängigkeit
VOÜ  - sich umgıbt Ebenso bewahrt das Vertrauen auft die Wirksamkeit des
(zeistes Amtsträger bei der Ausübung der Lehr- und Hirtengewalt den
Gläubigen davor, der päpstlichen un bischöflichen Weisung un: Führung
C1N€6€ ungebührliche Bevormundung und Einschränkung der CISCHEN Mündig-
eıt sehen, der MIT Berufung auf das persönliche (+ew1issen begegnen
sCe1 Gerade hier ZEIST sich dafß die christliche Freiheit beiden JENC ber-
mälßige Angst überwindet die sowohl qls Ansst VOL dem W agnıs der Krei-
e1ıt WIC aqals Angst VOL dem Mißbrauch der Autorität NUr Kleingläubigkeit un
Kleinmut kann Sie überschätzt das Menschliche der Kirche ebenso
S1C das (Göttliche ıhr unterschätzt

Im Vertrauen auf die Wirksamkeit des Heiligen e1istes gründet auch das
Vertrauen VO Kirchenführung und Gefolgschaft zueinander Dabei mMu
die Überzeugung, da{fß die Wahrheit 65 ISE die uns frei macht uch den Mut
geben offen ber die (Grenzen der Leitungsgewalt und der Gehorsamspflicht

sprechen un ZWAar sowohl grundsätzlich WIC konkret Denn 1656 Gren-
ZC)  - gibt WIL sind VOL inrer Überschreitung KEvangelium vielfach SC-
warn Trotzdem gibt CS auch diese Grenzüberschreitungen, und 1eS nıcht
DUr der Vergangenheit (Gewiß 1ST vVvon rückwärts her leichter, festzu-
stellen, welche Entscheidungen richtig, welche falsch ber solche
Feststellungen sind doch uch bestimmten Umfang für die Gegen-
wart möclich Was den Lehrbüchern der Fundamentaltheologie lesen
steht ber die Verpflichtung der nicht mıit dem Anspruch auf Unfehlbarkeit
ersehenden Außerungen des päpstlichen oder bischöflichen Lehramtes, ber
den Unterschied dieser Verpflichtung VO  — der unfehlbarer Liehräufßerungen,
ber die Grenzen dieser Verpflichtung un die Freiheiten, die S ]M offen ä4St
l1es W155CI, ıst heute berechtigtes Anliegen großen Kreises VO  S>

Gläubigen Selbst die Gefahr des Mißbrauchs darf Ns nicht azu verleiten,
hier die kirchliche Lehre verkürzt verkünden Das gleiche gilt VO  > der
Lehre über Sinn, Grundlagen und Grenzen der kirchlichen Hirtengewalt Die
Gefahr, da{ß Mißverständnis oder Mißbrauch der Lehre VO  an der Freiheit SC-
legentlich die Disziplin UuUNnserenNn Reihen antaste könne, darf uns nıcht dazu
verführen, Fehlbares behandeln, als ob C555 untehlbar WAar“c begrenzt Ver-
pflichtendes darzustellen als ob 6S unbegrenzt verpflichtete Freiheiten nmicht
auszuwerten „Weil ı o gefährlich 1sSt y uch WwWenNnn begründeter Anla{fß
ihren brauch verlangte och KCILLOCLIL dürfen Entscheidungen der läu-
bigen die Rahmen BTr echten Möglichkeit bleiben, ohne hinreichenden
Grund ihrer Rechtgläubigkeit oder Kirchlichkeit verdächtigt werden So1l-
qohes Verhalten W äarc 5 Gefahr für den rechten Glauben und den rechten



kir lichen Sinn ıst doch die christliche Freiheit selbst_C1MN Gegenstand des
Glaubens und C111 entscheidenderWert des kirchlichen Lebens

Die Theologen INusSsen sich bei der Beurteilung der verpflichtenden Quali-
äikation C1LNeETr lehr- oder hirtenamtlichen Entscheidung die Krite-
1611 halten, die das kirchliche Recht und die ITradition 1erın selbst e1N6

Ordnung der Freiheit dafür aufgestellt haben Ausdrücklich verurteilt die
Kirche die theologische Zensur ADr andern Meinung ber dieses VO  an iıhr
selbst eingehaltene Ma{iß hinaus. Dieses behutsame Vorgehen enu  e 111a -

chem nicht der SCIN solchen Außerungen atffen sucht mıiıft enen SC1-

NeIl Gegner vernichtend treffen önne., Das aber 1st ausgesprochener MifS-
brauch der kirchlichen Autorität un relig1ös sıttlich unbedingt VEeErWEeT-

fen FKs 1st e1Ne Sünde SC die dieser Autorität selbst geschuldete Ehrfurcht
nıcht u ihre Verkürzung schadet ihr, uch die Übertreibung!

Nicht 1ULE die Ehrfurcht VOLr dem SCMEINSAMEN Geist kirchlichen Amt
un Glauben des Getauften, uch die diesem gleichen Geist beiden miıt-

geteilte TrTalt der göttlichen Liebe vErma$s die Freiheit schützen. Amts-
Lrager un einfache Gläubige stehen Ja nicht 1LUFr Verhältnis VUOILL Vor-
gesetzten un Untergebenen zueinander, sondern auch dem VO  —_ Brüdern

Christus. Ja, dieses Verhältnis, das sich unmittelbar aus dem SCHMEINSANLEN y S Y n  lseas LE
Getauftsein ergibt 1sTt SO  ga fundamentaler als der Unterschied auf rund
des Amtes Die PFlege dieser Brüderlichkeit beweist sich besonders be
Entscheidungen des kirchlichen Lehr- und Hirtenamtes, die tief ı Fragen
des natürlichen Sittengesetzes und der innerweltlichen Zusammenhänge hin-
einreichen denen die (Gläubisen leben Gewiß WAarc 65 falsch glauben
10808  — Aussagen oder Anweisungen der kirchlichen Hierarehie unmittelbaren
Bereich der veoffenbarten relig1ös-sittlichen Wahrheiten SC1E1 die Jäu-
bigen verpflichtend 1D gehört durchaus der Zuständigkeit des irchlichen
Lehramtes, auch Fraven des natürlichen Sittengesetzes sSe1liNnNen Auswirkun-
SCH alle reiche des menschlichen Lebens 1ne1lin den familıären,
den wirtschaftlichen un: gesellschaftlichen, den kulturellen un politi-
schen verbindlich entscheiden. Ks gehört durchaus ZUTrC Zuständigkeit des
kirchlichen Hirtenamtes, der Reinerhaltung und Fruchtbarkeit des reli-
S10SCnN Lebens willen 165e reiche des menschlichen Lebens 1N€eE1iNn An-
we15ungen geben, auch wenn diese nıcht schon durch die Natur der Sache
selbst gegeben sınd Die Verbindlichkeit solcher Entscheidungen hängt für
den Gläubigen nıcht letztlich VO  - der Richtigkeit der Falschheit der Be-
urteilung natürlichen Wahrheiten oder Tatsachen aD die, menschlich
gesprochen, die Kntscheidung des Amtsträgers bestimmen, sondern V O!  un FA
111e Beistand des Heiligen Geistes, der bei solchen Außerungen des kirch-
lichen Amtes uch ann verheißen ıst, WC ecSs nicht mıt dem Anspruch auf
Unfehlbarkeit sprechen ll oder ann. Gerade bel solchen Entscheidungen
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aber verpflichten die Ehrfurcht OLr demWäalten des Heiligeneistes ] CISE-
CIl Amt und die Natur der Sacheden Träger des Amtes, i gewissenhaftem
vorbereitendem Studium 1ı Grundsatzfragen un: JENE Fatsachen PFU-
fen., ohne deren richtige Beurteilung die Kntscheidung der Gefahr des Irr-
iums ausgesetzt ıst Hier besteht Möcglichkeit Ja So  Sa Recht un Pflicht aller

diesem Bereich des grundsätzlichen und tatsächlichen 1ssens sachver-
ständigeren Gläubigen, die Jätigkeit des ehr- un Hirtenamtes unter-
stützen. Diese ständige /Zusammenarbeit, dieser Austausch zwischen den Jäu-
bigen und den Amtsträgern ıst besonders dann wichtig, entweder
SaANZ Ne  i aufgeworfene Fragen geht öder u  = solche, deren Entscheidung das
Wirken der Gläubigen der Welt tief erfalßt Gerade hier kann 65 SCLN, daß
C116 Gruppe VO.  - Gläubigen die Iräver des kirchliehen Amtes angesichts der
noch bestehenden Meinungsverschiedenheiten untfer den Katholiken
bestimmten Entscheidung drängt Hs kann aber durchaus Gebot der Klug-
e1ıt SCHN, C1N€6 solche Entscheidung och nicht treffen un die Freiheit
der Gläubigen aufrechtzuerhalten W.o 1655 geschieht 1st Ccs nıcht notwendig,
da{ß sich der JIräger des Amtes gleich POSIULLV den Alternativen außert dAie
den Gläubigen offen bleiben. ber as EMCINSAMLE Band der Liebe, das alle
umschlingt, verlangt ı solchen Källen VO  - allen., da{fß S16 den, der andere

CC geht als S16 elbst, SCINELTI Inanspruchnahme der Freiheit willen nicht
verdächtigen, da{is< 16 vielmehr pPOoS1tLV das Recht solcher Freiheit anerkennen.
Hier gilt das Wort ‚„„In unıtas, dubiis libertas, ı omnibus
ritas‘‘.1
Schließlich zeigt sich ı diesem Zusammenhang die rechte christliche Hrei-
eıt auch 1 rechten Verständnis des kirchlichen Gehorsams. Was VO  s der
natürlichen siıttlichen 1uvsend des (Gehorsams gilt das oilt VO kirchlichen
Gehorsam geste1gertem Malße die übernatürliche Freiheit vollendet die
natürliche. Der Gehorsame aber 1st Gehorsam frei das 1St C116

der entscheidendsten Aussagen der natürlichen Ethik Nur als freier Gehor-
ıst der horsam eC1iINe sittliche Leistung, nicht als blo{fß aulßerer Vollzug

C116 den Menschen erreichenden äaußeren Befehls Echt ıst der (;>ehorsam
1Ur WECNN dem Ar (GSehorsam Aufgeforderten durchaus das Recht der Prü-
iung gegeben IST, ob tatsächlichC111 echter Befehl vorliegt,und ZWar Rah-
190818)  - der Zuständigkeit des Befehlenden. Diese Zuständigkeit kann auch VO  5

kirchlichen Stellen einmalüberschritten werden. Dann ist nicht unkirch-
lich, den horsam ErWEISECN., Es Nebenfalls ı der Natur der Aus-
übung obrigkeitlicher Gewalt, da{fß S16 nıcht ı die Situation dessen, den
s 1C anspricht, restlos überschaut WI1IC der ZU Gehorsam Aufgeforderte
selbst. Kıs gehört ZU tradiıtionellen Lehrgut der katholischen Moraltheologie,
da{fß der ZU.horsam Aufgeforderte die Möglichkeit, Ja das RBecht und
unter Umständen S0  I} die Pflicht hat, nıcht ı Sinn der W eisung han-

Dieser Satz indet sıch ZUeEersSt be1 protestantischen Theolo des Jahrhunderts,
vgl Güstar Krüger, T’heol Studıen und Krıtiken 100 (Gotha 192%0) 154— 163
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deln; WEeN11L ach reiflicher Überlegung ZU  - Überzeugung kommt, da{fs der
Befehlende, Sicht der Situation hineingestellt, Befehl nıcht
aufrechterhielte. Auch dieses Lehrstück der katholischen Sittenlehre ist
den etzten Jahrzehnten Gegenstand geste1gerter Beachtung der Moraltheo-
loven SCW; S1ie haben darauf hingewiesen, da{ß der Anwendungsbereich
dieses Grundsatzes welter Ist als manche WE der Gefahr des Mißbrauchs
hier offensichtlich überängstliche Autoren der etzten ahrhunderte zugeben
wollten uch dieses Lehrstück darf den Gläubigen nicht vorenthalten WeI den

Krst recht 1st auch der Kirche die Möglichkeit gegeben unter Umstän-
den einmal den kirchlichen Vorgesetzten widersprechen, wenn sich
offensichtliche Fehlentscheidungen der Fehlhandlungen handelt Das biıbli-
sche Beispiel VO Widerspruch, den der heilige Paulus gegenüber dem hei-
ligen Petrus erhob, ist der Kirch-e;ngeschichte 1 wieder nachgeahmt
worden, VO Heiligen und VO!:' Nicht--Heiligen. Der heilige T’homas hat das
Recht dieser „„CorrectL0‘ 1n EeiINer CISCHLCH quaesti0 bejaht (Sentenzenkom-
mentar ıstXN 2 Summa theologica 2 33) Selbstverständlich I11NUuS-

SCT1I1 gerade bei dieser KForm der brüderlichen Zurechtweisung die Gesetze des
„„OTdo carıtatis““ gewahrt bleiben, die die Heilige Schrift selbst aufstellt: Vor
der öffentlichen Zurechtweisung mu{fßs die prıvate stehen, und auch diese hat

JeHCH Kormen der Ehrfurcht geschehen, die dem hohen Amt der Jräger
kirchlicher Lehrgewalt un Hirtengewalt gebühren In dieser Beziehung sind
die Spielregeln der demokratischen Meinungsfreiheit un der Freiheit
ihrer Aufßerung nicht ohne weıteres auf die Kirche übertragen. Denn ı
e1Ner Demokratie können solche Aechte der Kritik durchaus öffentliche Vechte
des S0  VEeTAan® Staatsvolkes S In der Kirche aber ıst das Kirchenvolk nicht
der Souverän.

I)as führt uns 7, Betrachtung CLHCL Reihe VO  e Fravgen nach der Freiheit
der Kirche die mıiıt ihrer hierarchischen Struktur zusammenhängen Diese 1ST

göttlichen Rechtes un darum VOIL allen Gläubigen anzuerkennen Sie macht
aber nicht alles Leben der Kirche, auch nıiıcht alles 0OTrganısıerte Leben
ihr Ausgliederung ihrer Hierarehnie. |DS ist unmittelbar einleuchtend,
dafß etiwa die Rechte VO Mann un Krau I1 der christlichen Ehe, die Rechte
der Eltern un Kinder ı der christlichen WFamiuilie, die echte Zellen kirch-
lichen Lebens siınd, nicht auf amtskirchliche Beauftragung zurückgehen. Ist
die Hamilie auch Cc1MN Glied ı der kirchlichen Gemeinde, geht S16 doch i
ihrem, auch religiösen, Kigenleben nicht ı11} diesem erhältnis auf Sie hat

echten Freiheitsbereich ihres religiösen Lebens, und die Gemeindemu
diesen Bereich anerkennen, Ja die Gemeindearbeit mu{fß der Entfaltung dieses
Freiheitsbereichs dienen bereit SC1I1 Mit Recht hat 1US XIl \C11ECI An-
sprache die Kardinäle VO Februar 1946 darauf hingewlesen, da{fß das
Subsidiaritätsprinzip,; JEHNECS oberste sozialphilosophische Prinziıp der Crsan-
zenden Dienstleistune der umfassenderen (Zemeinschaften die kleineren



auch für die Kirche selbstgilt (vgl. 38 1946 ] un 1ese Zeit-
schrift 160 1957 | 252)

Ks gilt 1 ‚}  Cm Umfang auch für die (;emeinde. Das Leben ı der (58-
meinde erschöpft sich nicht ı111 der VerwirklichungS JeENLEL Rechte und Pflichten,

denen der Jräger des farramtes 1NeCImM bestimmten eıl VO  b Gläubigen ı
bestimmten Bereichen ihres relig1ösen Lebens zugeordnet ist ber dieses
SOZUSASCH ‚„Amtliche‘‘ hinaus 1ST die Pfarrgemeinde tatsächlich auch (Fe-
flecht vielfacher freier brüderlicher Gemeinschaftsformen des religiösen | B
bens Gerade be1i uns Deutschland besitzen viele (Jemeinden diesen Cha-
rakter. Um wichtiger ıst da{flß sich der Seelsorger bewußt 1ST da{fß bei dieser
Wirklichkeit gemeinschaftlichen Lebens vieles Freiheit vereinbart und 5C-
ordnet werden mu{ e1Ne amtliche Stellung als Pfarrer aut Grund des kirch-
lichen Rechtes gibt ihm nıcht ohne weiteres = V U:  _ der kirchlichen uUurıs-
diktionsgewalt abgeleitete Ordnungsmacht der Fülle des freien (G(Gememn-
schaftslebens SCIMNCLI (Gemeinde Manche NEUETITC deutsche Diözesansynoden
versuchen, das werdende CUu«c Gebilde der kirchlichen (FSemeinde auch ju  —-
disch 190  — fassen Wenn diesem Rahmen den einfachen Gemeindemit-
gliedern und ihren Vertretern Aechte der Mitbestimmung gegeben werden,
ıst das kein Durchbrechen des hierarchischen Prinzips 1 der Kirche. Gerade

der Entfaltung der religiösen Freiheit des Familienlebens W 16 der Frei-
heitsrechte der Gläubigen ı der (GGemeinde liegt EL ausbaufähige und heute
uch weithin Ausbau begriffene Verwirklichung der innerkirchlichen
Freiheit

uch der Kirche gibt eLwWwAaSs freien gesellschaftlichen oder
genossenschaftlichen Bereich. Die Grundlagen Ausbaus sind einmal
das schon genannte Wirken des Heılıgen (Seistes 1 den einzelnen Gläubigen,
dann eren Koalitionsrecht, das auch ı kirchlichen RHaum gilt. Liest INa  ; die
Lebensbeschreibungen vieler Gründer katholischer Urganisationen und In-
stitutionen Deutschland des un Jahrhunderts, annn sich
des Eindrucks nicht erwehren, da{fßs auch bei ihnen, ebenso W16 e1 vielen
Ordensstiftern der Geschichte der Kirche, der Heilige Geist AIl Werk

Wenn auch die Kirche die UOrganisation dieser Vereinigungen iın ihrem
RAecht vielfach ordnet werden 616 dadurch nicht Zzu Ausgliederungen der
hierarchischen Ordnung der Kirche selbst, der S16 selhbstverständlich INa -

nigfacher Weise verpflichtet bleiben. Das Madßß, dem die kirchliche Hier-
archie diesen Organisationen selbst Verantwortung übernimmt, ist schr
unterschiedlich 1D wechselt auch nach Völkern un Zeiten Bei 15

Deutschland rag die Entwicklung weitgehend freiheitliche Züge, d  16€e amts-
kirchliche Einflußnahme TL zunächst stark zurück S0 1st bei uns Jahr-
hundert lang das katholische Verbandsleben überzeugende Verwirk-
lichung innerkirchlicher Freiheit SEWESCH Die Verfolgung des National-
SOz1alısmus hat S groise Zahl der Verbände veranlafßt ihren Charakter
stärker die Richtung amtskirchlicher Struktur ändern 50 nımmt Se1it

dieser Zeit der Umfang der UOrganisationen MIt unmittelbarer, weitgehend
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amts chlicherEinflußnahme : Der Wegfall der nationalsozialistischen
Unterdrückung ach 1945, die Notwendigkeit Kontinuiltät der kirch-
ıchen Arbeit anderseits machen die Entwicklung ach 1945 eLiwWwAas kompli-
ziert (zew1isse Übertreibungen des Pfarr un Diözesanprinzips meldeten sich
hie un: da ebenso Wort W16 Unklarheiten über die Bindung, der uch
die freien katholischen Organisationen ZU kirchlichen Hirtenamt stehen
Bei manchen VO  a diesen Organisationen geht aUus dem Statut selbst nicht klar
hervor, ob “ 16 freie katholische Organisationen oder ausgesprochen kirchliche
Organisationen mıiıt qualifizierter Verantwortung der kirchlichen Hierarchie
sind bei CIHNISCH scheint 1656 nklarheit nicht ungern gesehen.

Die Freiheit kirchlichen Leben verlangt neben den amtskirchlichen Or-
ganısalıonen der katholischen Aktion eigentlichen Sinn, die ihrer Ar-
eıt ausdrücklich VO  w der kirchlichen Hierarchie ermächtigt sind auch
TELETE Formen des oTrganısıerten Apostolates der Gläubigen. Die Ordnung
der Zusammenarbeit beider Formen 1st dem deutschen Katholizismus der
Nachkriegszeit nicht leicht gefallen und auch heute och nicht restlos SC-

D  DJungen. ber gerade den Schwierigkeiten dieser Ordnung spiegelt sich der
berechtigte Wille, den Raum der FKreiheit der Kirche nicht ber das Ma{fiß
des Notwendigen einzuschränken. Solange das gelingt, 1st erwarten, dafß
breite K reise der Gläubigen verantwortlich das kirchliche Leben miıttragen.

Mit diesen freien katholischen Organisationen die z unmittelbar reli-
Aufgabe WEeENnN auch vielleicht Raum der Welt anstreben und

arum Raum der Kirche stehen, sind JENC UOrganisationen VO  — Katholiken
nicht verwechseln, die sich unmittelbar gesellschaftlichen, kulturellen;
politischen der wirtschaftlichen Gruppen zusammenschließen aber S da{flß

A
S16 ihre Mitglieder NUr AUS dem Kreis VO  — Katholiken nehmen Solche Organi-
satıonen stehen unmittelbar Rahmen der Gesellschaft Kıs 1ST C116 der Uadringlichsten Aufgaben der deutschen Katholiken, azu beizutragen, da{fß das
gesellschaftliche Bild uUNsSseIes Volkes reiche Fülle VO Kormen und (+e-
stalten aufweist Eine reich gegliederte freie Gesellschaft ist = unerläf-
liche Voraussetzung für C1LNEIL geordneten Staat nd 611} Schutz gegenüber
C1MN etatistischen Ausweitung $S$SC1LNeEeTr Funktionen. Ks kann durchaus sinnvoll
SC1INn solche freie gesellschaftlichen Gebilde unter Glaubensgenossen Z.u

schaffen. (Gerade solchen Organisationen erwachsen der Kirche wertvolle
Ansatzpunkte für die Verwirklichung ihres Auftrags der menschlichen (28:
sellschaft Schließlich werden aber neben diesen gesellschaftlichen Organi-
tionen VOoO  —_ Katholiken andere möglich und notwendig SCIIH, in denen Katho-
liken mi1t Nichtkatholiken zusammenarbeiıiten. Kıs ıst klar, da{fß den letzt-
genannten Organisationen die Finflußnahme des kirchlichen Amtes SC-
sten bleiben, der verantwortliche Freiheitsbereich der Gläubigen
größten sCc1N wird Gewiß unterstehen auch sS1C ihren relig1iös sittlichen
Kntscheidungen innerhalb dieser Verbände der kirchlichen ehr und Wel-

Y  nsungsgewalt doch erstreckt sich diese Autorität der zirchlichen Hierarchie
Nu  —_ auf die einzelnen Mitglieder, nicht unmittelbar auf die Urganisationen
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als solche. Das gleiche  3  ooilt VO  ; der vorhin genannten Gruppe. 16 Kirche
selbst wird sich 1er auf die grundsätzliche Beeinflussung: beschränken. In
welchem Ma{isß die freien Iatholischen Urganisationen ihr Verhältnis kirch-
lichen Jierarchie ber as notwendige Ma{iß der Unterordnung untier die
kirchliche Lehr- un! Hirtengewalt hinaus gestalten, ist £1INC Krage ihrer frei

bestimmenden Statuten Ks 1sSt selbstverständlich da{fß der Wahrung
der Einheit der kirchlichen Arbeit willen die kirchliche Hierarchie JLE Hor-
- der Koordination er 3 der Kirche stehenden Gruppen schaffen der
approbieren kann, die der geschichtlichen Wirklichkeit un: der Sachgerech-
tigkeit entsprechen.

Be1i all diesen Fragen geht nıcht 19808 Organisationsprobleme, sondern
uch darum, ] sozlalen Erscheinungsbild der Kirche ı der Welt ıJENLC TEeL-
eıt sichtbar werden lassen die ihrem geisterfüllten CSCI) entspricht und
die allein die Kirche uUNSernN Tagen instand SETIZ Liebensprinzıp der mensch-
lichen Gesellschaft SC deren Ordnune die der Freiheit 15t

Harzreıise W ınter

GERHARD

In der Morgenfrühe des 29 November 1L machte sich (5oethe aut und be-
Sanı den Ausritt, der unter dem Namen der Harzreise 1 Wınter bekannt
geworden ist Der Dichter ennt S1C ZWEE1L1 JLage Tagebuch die e1M-
liche Reise. Sie wird zumelst erwähnt,-CI11I1L arum geht, das (sedicht
erklären, das Harzreise ı1 Winter““ heißt Goethe selbst lie{fß s 16 Jahrzehnte
später (1821) qls e1iNe Zweckreise erscheinen, die iıh: die Bergwerke heli
(Clausthal un: ach Wernigerode Plessing führen sollte. Widersprüche
dieser Darstellung der Winterreise C15CeI1 darautf hın, W1C sehr S16 Deutung
CN Dichtung ] später Sicht un Spiegelung ist In Wahrheit hat die Winter-
TEeE15C ihren Ursprung 1 der Tiefe e1NC>Ss Seelenzustandes, W1C ihn atz des
Briefes erschließt, den Goethe ı Augenblick des Aufbruchs Hür Frau N Stein
niederschreibt: .„„Ich bın ı wunderbar dunkler Verwirrung mMeinNner edan-
ken Und die Briefe Charlotte VO  - Stein die gleichzeitigen Eintra-
SUunNns CI 10115 Tagebuch ZC1ISCNH, da{fß die Harzreise ı1 Winter ı Leben (Goethes
C111 LNNECTECS Ereignis erster Ordnung SEWCSCH ıst.

elcher Art dieses 1 Kreign1s ist un wohin die Reise innerlich führt,
eröffnen die Lebenszeugnisse aufs eindrucksvollste. Der Reisende saVO  >

sich unter dem AL ‚„„Mir ists= sonderbare Empfindung, unbekannt
der Welt herumzuziehen, ıst ML, qls W£eI11 ich INCeC1N Verhältnis den


